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Forstaufsicht in der Zukunft

Von //ans Scftm/rf, Kreisforstamt III, CH-8493 Saland Oxf.: 935:(494.34)

1. Einleitung

Dieser Beitrag bezieht sich auf die Forstaufsicht im Kanton, insbesondere
auf die Erfahrungen des Verfassers aus seiner praktischen Tätigkeit im Kanton
Zürich.

2. Der Begriff «Forstaufsicht»

Als kantonale Forstaufsicht verstehen wir alle Massnahmen, welche den

Vollzug der eidgenössischen und kantonalen forstrechtlichen Bestimmungen
und der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Spezialgesetze (Jagd,

Naturschutz, Baupolizei) gewährleisten sollen.
Zu diesem Zweck sind die zuständigen Instanzen berechtigt und verpflich-

tet, im Wald und in dessen engeren Umgebung die drohenden oder bereits

erfolgten Veränderungen festzustellen, welche durch die erwähnten Vorschrif-

ten erfasst werden. Sie sind ferner verpflichtet, die nötigen speziellen Massnah-

men zu treffen für die Erhaltung oder Wiederherstellung des gesetzlichen Zu-
Standes.

3. Die Organisation der Forstaufsicht

Der zürcherische Forstdienst, dem die Forstaufsicht in erster Linie obliegt,
ist hierarchisch aufgebaut. Dem Vorgesetzten steht ein weitgehendes Eingriffs-
recht gegen alle unterstellten Mitarbeiter zu.

Der Förster hat sein Aufsichtsgebiet regelmässig zu begehen, um womög-
lieh alle Sachverhalte festzustellen, die mit den anzuwendenden Vorschriften
nicht in Einklang stehen. Er hat sodann den betreffenden Grundeigentümer zur

Behebung des Mangels anzuhalten und die Sache dem Kreisförster mitzuteilen.
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Der Kreisförster stellt für die mit Strafe bedrohten Übertretungen auf dem
Dienstweg Antrag auf Verzeigung. Er versucht jene Fälle doch noch zu erledi-
gen, die der Förster nicht abschliessen konnte. Bleiben auch diese Bemühungen
erfolglos, ist die Sache an die kantonalen Instanzen zur Erledigung zu überwei-
sen.

Damit ist zumindest theoretisch ein effizienter und gesetzeskonformer
Ablauf in der Erledigung aller die Forstaufsicht betreffenden Fälle gewähr-
leistet.

4. Theorie und Praxis

In der Praxis verläuft die Erledigung der Forstaufsichtsfälle nicht immer in
den vom Gesetz gezeichneten Geleisen. Die häufigsten Hemmschuhe sind:

4.1 Die nachträgliche Duldung oder Bewilligung rechtswidrig geschaffener,
vollendeter Tatsachen auch in Fällen, in denen im ordentlichen Verfahren
eine Bewilligung nicht hätte erteilt werden dürfen.

4.2 Je nach Ermessen flexible oder starre Durchsetzung einzelner Vorschriften,
ohne dass dem Gesetz ein solcher Ermessensspielraum entnommen werden
könnte.

4.3 Fehlende Motivation für die Behandlung «unangenehmer» Fälle.
4.4 Tatsächliche oder auch wegen fehlender Motivation nur behauptete Arbeits-

Überlastung.
4.5 Politische oder persönliche Rücksichtnahme.

Die nicht konsequente oder gar unterschiedliche Durchsetzung der für die
Forstaufsicht geltenden Vorschriften durch eine übergeordnete Instanz hat in
der Regel rasch und oft verstärkt ein entsprechendes Verhalten der unterstellten
Instanzen zur Folge.

5. Die Forstaufsicht in Zukunft

Zumindest innerhalb des Kantons sollte die Forstaufsicht den konsequenten
und einheitlichen Vollzug jener Bestimmungen gewährleisten, die nach all-
gemeiner Rechtsauffassung für die Walderhaltung im Sinne der Forstgesetz-
gebung notwendig sind. Damit dieses Ziel besser als bisher erreicht werden
kann, werden folgende Vorschläge zur Diskussion gestellt:
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5. i «Dwrc/z/orstM«#» flter ForscAn/te«

Alle Vorschriften sind daraufhin zu überprüfen, ob sie wegen Verlust der

aktuellen Bedeutung aufzuheben oder entsprechend ihrem Gewicht und Wort-
laut konsequent durchzusetzen oder aber zwecks Ermöglichung einer flexiblen
bzw. differenzierten Anwendung neu zu redigieren seien.

5.2 Aompetenzrege/w«#

Die Zuständigkeiten sollen nach den Bedürfnissen eines speditiven und

rationellen Verfahrensablaufes neu geregelt werden. Dabei soll den unterstell-
ten Mitarbeitern soweit mögliche eine eigene gesicherte Handlungs- und

Durchführungskompetenz eingeräumt werden.

5.5 Fotoim/UT- Fer/bAre«

Durch Einführung des Formularverfahrens kann in verschiedenen Berei-

chen der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter mindestens bis zur ersten Rechts-

mittelinstanz minimal gehalten werden. Durch Weiterleitung des Formulars
ohne eigenen Erledigungsversuch kann die Beeinflussung durch persönliche
oder politische Beziehungen teilweise vermieden werden. Das Formular kann
als Lochbeleg für die EDV gestaltet werden.

5.5 GascAh/ts/contro/fe £72 F

Es sollen möglichst alle Forstaufsichtsfälle mit EDV erfasst werden. So

können alle pendenten Fälle periodisch wieder ausgedruckt werden, bis sie end-

gültig erledigt sind. Damit wird das Zurückstellen auf unbestimmte Zeit auch

für die nicht genehmen Fälle erschwert.

5.5 /«/ormahora

Die Mitarbeiter auf allen Stufen sollen laufend und sachkundig über die

aktuelle kantonale Praxis in der Erledigung der Forstaufsichtsfälle informiert
werden. Damit soll jeder Mitarbeiter jederzeit in die Lage versetzt werden,

bereits auf seiner untergeordneten Stufe die Forstaufsicht so zu handhaben,
dass seine Massnahmen in aller Regel auch von der übergeordneten Instanz

bestätigt werden müssen.
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5.6

Es soll kreisweise ein Inventar aller noch pendenten Forstaufsichtsfälle
erstellt werden. Die Pendenzen sollen unbedingt innerhalb verhältnismässig
kurzer Frist erledigt werden, entweder durch Abschreibung oder durch Wieder-
herstellung des gesetzeskonformen Zustandes.

Résumé

Surveillance forestière dans le future

L'instance cantonale de surveillance forestière garantit l'exécution des dispositions
fédérales et cantonales relevant du droit forestier, ainsi que l'exécution des lois particu-
lières, applicables en la circonstance.

Dans la pratique, ces prescriptions ne sont pas toujours menées à bout avec toute la

conséquence requise. Au sein du service forestier organisé hiérarchiquement, une telle
légèreté de l'instance supérieure conduit inexorablement à une attitude similaire de
l'instance inférieure.

Il faut par conséquent créer des conditions préalables pour une surveillance des forêts
uniforme et rigoureuse:

- Les normes en vigueur sont à revoir et à diviser en: normes particulièrement impor-
tantes pour la conservation de la forêt, nécessitant une application plus stricte; et en
normes moins importantes, pouvant être abrogées ou appliquées d'une manière
flexible, respectivement différenciées.

- Les compétences à tous les niveaux sont à définir clairement.

- Le déroulement de la procédure est à concevoir d'une manière aussi rationnelle et
simple que possible.

- Toutes les affaires en cours sont à liquider définitivement en l'espace de délais
convenables.

- Les collègues de travail devraient être informés et tenus au courant de la pratique en
vigueur.

- Les vieilles affaires en suspens sont à mener à terme.
Traduction: P.
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